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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 86 Abs. 1 des
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14.
März 2000 (GV. NRW. S. 190), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21. März 2006 (GV. NRW. S.
119), wird nachstehend der Wortlaut der Studien-
ordnung für den Studiengang Gesundheitswissen-
schaften mit dem Abschluss Master of Public Health
(MPH) der Fakultät für Gesundheitswissenschaften
der Universität Bielefeld bekannt gegeben, wie er
sich aus

- der Studienordnung für den Zusatzstudiengang
Gesundheitswissenschaften mit dem Abschluss
Master of Public Health (MPH) der Fakultät für
Gesundheitswissenschaften der Universität Bie-
lefeld vom 3. September 2001 (Verkündungs-
blatt der Universität Bielefeld – Amtliche Be-
kanntmachungen – Jg. 30 Nr. 15 S. 154),

- der Ordnung zur Änderung der Studienordnung
für den Zusatzstudiengang Gesundheitswissen-
schaften mit dem Abschluss Master of Public
Health (MPH) der Fakultät für Gesundheitswis-
senschaften der Universität Bielefeld vom 1. Juni
2004 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld
– Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 33 Nr. 11 S.
122),

- der Zweiten Ordnung zur Änderung der Stu-
dienordnung für den Studiengang Gesundheits-
wissenschaften mit dem Abschluss Master of
Public Health (MPH) der Fakultät für Gesund-
heitswissenschaften der Universität Bielefeld
vom 1. September 2005 (Verkündungsblatt der
Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntma-
chungen – Jg. 34 Nr. 12 S. 151)

ergibt.

Bielefeld, den 15. September 2006

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann
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§ 1§ 1§ 1§ 1
GeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereich

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der
Prüfungsordnung Inhalte, Aufbau und Verlauf des
Studiums im Studiengang Gesundheitswissenschaf-
ten mit dem Abschluss Master of Public Health.

§ 2§ 2§ 2§ 2
Ziele des StudiengangsZiele des StudiengangsZiele des StudiengangsZiele des Studiengangs

(1) Das Studium soll den Studierenden die für eine
Tätigkeit in einem Berufsfeld des Gesundheitswe-
sens notwendigen zusätzlichen Fachkenntnisse ver-
mitteln, so dass sie in der Lage sind, die Zusammen-
hänge ihres Faches zu überblicken, nach wissen-
schaftlichen Grundsätzen selbständig gesundheits-
wissenschaftliche Fragestellungen zu strukturieren
und begrifflich zu präzisieren, sie als Forschungs-
problem zu formulieren und mit angemessenen
Methoden zu lösen.

(2) Das Studium soll den Studierenden unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen und Veränderun-
gen in der Berufswelt des Gesundheitswesens
grundlegende fachliche Kenntnisse im analytisch-
methodischen Bereich in Verbindung mit anwen-
dungs- und umsetzungsorientiertem Wissen ver-
mitteln. Die Studierenden sollen befähigt werden,
forschungspraktische Kenntnisse und Fähigkeiten für
die Anwendung in verschiedenen Tätigkeitsfeldern
des Gesundheitswesens wissenschaftlich fundiert
und im Zusammenhang mit dem jeweiligen For-
schungsstand reflektiert einzubringen.
 

§ 3§ 3§ 3§ 3
Dauer und Umfang des StudiumsDauer und Umfang des StudiumsDauer und Umfang des StudiumsDauer und Umfang des Studiums

(1) Die Studienzeit beträgt einschließlich der Ab-
schlussarbeit vier Semester. Berufstätigen Studie-
renden kann ein berufsbegleitendes Studium er-
möglicht werden, bei dem die Regelstudienzeit auf
acht Semester ausgedehnt wird.
(2) Der Studienumfang beträgt 62 Semesterwochen-
stunden (SWS).
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§ 4§ 4§ 4§ 4
StudienberatungStudienberatungStudienberatungStudienberatung

(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch
die ZSB - Zentrale Studienberatung der Universität
Bielefeld. Sie erstreckt sich auf Fragen der Studien-
eignung sowie insbesondere auf die Unterrichtung
über Studienmöglichkeiten, Studieninhalte, Stu-
dienaufbau und Studienanforderungen; sie umfasst
bei studienbedingten persönlichen Schwierigkeiten
auch eine psychologische Beratung.

(2) Die Fakultät sorgt für eine studienvorbereitende
und studienbegleitende Fachberatung. Sie stellt
dazu geeignete Informationsmaterialien bereit. Für
die Beratung stehen die von der Kommission für
Lehre und studentische Angelegenheiten der Fa-
kultät für Gesundheitswissenschaften benannten
Lehrenden zur Verfügung.

(3) Die Inanspruchnahme der Studienberatung wird
vor Aufnahme des Studienganges empfohlen.

(4) Die Fakultät berät die Studierenden bei der
Auswahl von Studienschwerpunkten, die auf beson-
dere berufliche Tätigkeitsprofile ausgerichtet sind.

(5) Die Fakultät orientiert sich spätestens bis zum
Ende des zweiten Semesters über den bisherigen
Studienverlauf, informiert die Studierenden und
führt gegebenenfalls eine Studienberatung durch.

§ 5§ 5§ 5§ 5
Durchführung des StudiengangsDurchführung des StudiengangsDurchführung des StudiengangsDurchführung des Studiengangs

(1) Für konzeptionelle Fragen der Organisation,
Inhalte und Durchführung des Studiengangs ist in
der Fakultät für Gesundheitswissenschaften die
Kommission für Lehre und studentische Angelegen-
heiten zuständig.

(2) Für Prüfungsfragen wird eine Prüfungskommissi-
on gebildet. Das Nähere regelt die Prüfungsord-
nung.

§ 6§ 6§ 6§ 6
Studienbegleitende PrüfungenStudienbegleitende PrüfungenStudienbegleitende PrüfungenStudienbegleitende Prüfungen

und ihre Bewertungund ihre Bewertungund ihre Bewertungund ihre Bewertung

(1) In jedem Semester sind studienbegleitende Prü-
fungen vorgesehen.

(2) Jede studienbegleitende Prüfung wird benotet.

(3) Voraussetzung für die Teilnahme an den stu-
dienbegleitenden Prüfungen ist die regelmäßige
Teilnahme an den Veranstaltungen. Dies ist dann
der Fall, wenn in der Regel mindestens 75 % der
Veranstaltungsstunden besucht sind.

(4) Das Nähere regelt die Prüfungsordnung.

§ 7§ 7§ 7§ 7
Inhalte und Aufbau des StudiumsInhalte und Aufbau des StudiumsInhalte und Aufbau des StudiumsInhalte und Aufbau des Studiums

Das Studium gliedert sich in das Grundlagen- und
Vertiefungsstudium des ersten Studienjahres und
das Schwerpunktstudium (SPS) mit dem berufsfeld-
orientierten Projektstudium des zweiten Studien-
jahres, das in die Masterarbeit übergeht.

§ 8§ 8§ 8§ 8
Erstes SemesterErstes SemesterErstes SemesterErstes Semester

(1) Im ersten Semester sind im Pflichtbereich fol-
gende Veranstaltungen zu absolvieren:
- Epidemiologische und statistische Grundlagen

der Gesundheitswissenschaften 
2 SWS

- Forschungsmethodische Grundlagen der
Gesundheitswissenschaften 

2 SWS
- Pädagogische und psychologische Grundlagen

der Gesundheitswissenschaften 
2 SWS

- Medizinische und biologische Grundlagen
der Gesundheitswissenschaften 

2 SWS
- Ökologische Grundlagen der Gesundheitswissen-

schaften 2 SWS
- Ökonomische und Managementgrundlagen der

Gesundheitswissenschaften 2 SWS
- Soziologische Grundlagen der Gesund-

heitswissenschaften 
2 SWS

- Versorgungs- und pflegewissenschaftliche
Grundlagen 2 SWS

- Grundlagen der Gesundheitssystem-
gestaltung 2 SWS.

(2) Insgesamt ergibt sich daraus ein Stundenvolu-
men von 18 SWS.

(3) Alle aufgeführten neun Veranstaltungen sind mit
einer studienbegleitenden Prüfung abzuschließen.
Jede Veranstaltung wird mit 3 Kreditpunkten ge-
wichtet. Bei erfolgreichem Abschluss können damit
insgesamt 27 Kreditpunkte erworben werden.

§ 9§ 9§ 9§ 9
Zweites SemesterZweites SemesterZweites SemesterZweites Semester

(1) Die Vertiefungsveranstaltungen bauen auf den
Grundlagen des ersten Semesters auf. Aus diesem
Überblick über Theorien und Methoden werden
einzelne theoretische Modelle und methodische
Strategien herausgegriffen und am Beispiel zentraler
Themen angewandt. Ziel ist eine problemorientierte
Verknüpfung und die Nutzung von theoretischen
Konzepten und Methoden für die Analyse, Inter-
pretation und Bewertung von gesundheitswissen-
schaftlichen Sachverhalten.

(2) Im Wahlpflichtbereich des zweiten Semesters
sind aus folgendem Angebot viervierviervier Veranstaltungen
auszuwählen:
- Vertiefung Epidemiologie und Statistik 5 SWS
- Vertiefung Forschungsmethoden 5 SWS
- Vertiefung Pädagogik und Psychologie 5 SWS
- Vertiefung Bevölkerungsmedizin 5 SWS



sÉêâΩåÇìåÖëÄä~íí=råáîÉêëáí®í=_áÉäÉÑÉäÇ=Ó=^ãíäáÅÜÉ=_Éâ~ååíã~ÅÜìåÖÉå=ÓNSLMS

- Vertiefung Ökologie und Biologie 5 SWS
- Management von Gesundheitsein-

richtungen 5 SWS
- Vertiefung Soziologie 5 SWS
- Vertiefung Versorgungs- und Pflegefor-

schung 5 SWS
 - Vertiefung Gesundheitssystemge-
staltung 5 SWS.

(3) Von den jeweils 5 SWS werden in der Regel 4
SWS als Vorlesung durchgeführt; die weitere SWS
wird in einer anderen Lehrform angeboten. Insge-
samt ergibt sich daraus ein Stundenvolumen von 20
SWS.

(4) Die vier gewählten Veranstaltungen sind mit
einer studienbegleitenden Prüfung abzuschließen.
Jede Veranstaltung wird mit 7 Kreditpunkten ge-
wichtet. Insgesamt müssen 28 Kreditpunkte erwor-
ben werden.

§ 10§ 10§ 10§ 10
Drittes SemesterDrittes SemesterDrittes SemesterDrittes Semester

(1) Die Lehrveranstaltungen in diesem Semester
konzentrieren sich auf konkrete Entwicklungsvorha-
ben und Praxisprobleme. Dabei werden in aufein-
ander aufbauenden Schritten, in der Regel in Zu-
sammenarbeit mit Praxiseinrichtungen des Gesund-
heitswesens, konkrete Arbeitsvorhaben von der
Definition einer Entwicklungsaufgabe bis zu wissen-
schaftlich fundierten Lösungsvorschlägen durchge-
arbeitet.

(2) Im dritten Semester sind aus folgendem Wahl-
pflichtangebot viervierviervier Veranstaltungen auszuwählen:
- Epidemiologie 5 SWS
- Gesundheitsförderung 5 SWS
- Bevölkerungsmedizin 5 SWS
- Gesundheitsökonomische Evaluation 5 SWS
- Gesundheitsökologie 5 SWS
- Gesundheitssystemgestaltung 5 SWS
- Prävention 5 SWS
- Rehabilitation 5 SWS
- Versorgungs- und Pflegeforschung 5 SWS.

(3) Von den jeweils 5 SWS werden in der Regel 4
SWS als Vorlesung durchgeführt; die weitere SWS
wird in einer anderen Lehrform angeboten. Insge-
samt ergibt sich daraus ein Stundenvolumen von 20
SWS.

(4) Die gewählten vier Veranstaltungen sind mit
einer studienbegleitenden Prüfung abzuschließen.
Jede Veranstaltung wird mit 9 Kreditpunkten ge-
wichtet. Insgesamt müssen 36 Kreditpunkte erwor-
ben werden. Im ersten, zweiten und dritten Se-
mester können zusammen 91 Kreditpunkte erwor-
ben werden.

§ 11§ 11§ 11§ 11
Viertes SemesterViertes SemesterViertes SemesterViertes Semester

(1) Die Masterarbeit wird im vierten Semester ge-
schrieben. Sie wird durch ein Kolloquium begleitet.
Es ist eineeineeineeine Veranstaltung aus folgendem Angebot
auszuwählen:
- Masterkolloquium Epidemiologie 4 SWS

- Masterkolloquium Gesundheitsförderung 4 SWS
- Masterkolloquium Bevölkerungsmedizin  4 SWS
- Masterkolloquium Gesundheitsmanagement
- /-ökonomie 4 SWS
- Masterkolloquium Gesundheitsökologie 4 SWS
- Masterkolloquium Gesundheitssystem-
- gestaltung 4 SWS
- Masterkolloquium Prävention 4 SWS
- Masterkolloquium Rehabilitation 4 SWS
- Masterkolloquium Versorgungs- und
- Pflegeforschung 4 SWS

(2) Für die Teilnahme an einem genannten Master-
kolloquium werden im Anhang der Studienordnung
bestimmte Veranstaltungen aus dem Wahlpflichtan-
gebot des zweiten und dritten Semesters empfoh-
len.

(3) Die Masterarbeit einschließlich des Masterkollo-
quiums wird mit insgesamt mit 30 Kreditpunkten
gewichtet.
 

§ 12§ 12§ 12§ 12
StudienschwerpunkteStudienschwerpunkteStudienschwerpunkteStudienschwerpunkte

(1) Im Zeugnis wird das Gebiet des gewählten
Masterkolloquiums im vierten Semester unter Be-
rücksichtigung von Absatz 2 als "Studienschwer-
punkt" ausgewiesen.

(2) Empfehlungen zur Kombination von Lehrveran-
staltungen, insbesondere im Hinblick auf den ange-
strebten und im Zeugnis ausgewiesenen Studien-
schwerpunkt, enthält der dieser Ordnung beigefügte
Anhang. Die Einhaltung dieser Empfehlung ist Vor-
aussetzung dafür, dass das entsprechende Gebiet als
Studienschwerpunkt im Zeugnis ausgewiesen wer-
den kann.

§ 13§ 13§ 13§ 13
Zusatz-Programm "European Master of PublicZusatz-Programm "European Master of PublicZusatz-Programm "European Master of PublicZusatz-Programm "European Master of Public

Health - EMPH"Health - EMPH"Health - EMPH"Health - EMPH"

(1) Studierende des Master of Public Health-
Studiengangs können zusätzlich am EMPH-
Programm der Association of Schools of Public
Health in the European Region (ASPHER) teil-
nehmen. Dies entspricht einer zusätzlichen Schwer-
punktsetzung im MPH-Studium. Die Fakultät für
Gesundheitswissenschaften weist hierfür bei den
von ihr angebotenen Veranstaltungen im MPH-
Studiengang den Anteil europäischer Inhalte aus.
Studierende, die am EMPH-Programm teilgenom-
men haben, erhalten hierüber ein Zertifikat, wenn
sie 12 der gem. § 10 der Prüfungsordnung gefor-
derten Kreditpunkte in Lehrveranstaltungen mit
europäischem Inhalt (z.B. "Vergleich europäischer
Gesundheitsdaten und Gesundheitssysteme", "Prä-
vention und Gesundheitsförderung in Ländern Eu-
ropas" oder "Gemeinsamer Markt und Gesundheits-
versorgung") erhalten haben, zusätzlich 12 Kredit-
punkte aufgrund von Studien- oder Praktikumszei-
ten im Ausland im Umfang von in der Regel min-
destens 8 Wochen nachweisen können und die
Abschlussarbeit zu 20% eine europäische Kompo-
nente enthält.
(2) Die Fakultät bestimmt eine Beauftragte oder
einen Beauftragten, die oder der die Teilnehmenden
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am EMPH-Programm berät und informiert sowie als
Bindeglied zur ASPHER fungiert. Die Fakultät infor-
miert die Studierenden des MPH-Studiengangs über
die Studienangebote an den beteiligten Hochschu-
len bzw. Einrichtungen und über spezielle EMPH-
Angebote und unterstützt die Studierenden bei der
Planung von Auslandsstudienanteilen.

(3) Die Studierenden erhalten bei erfolgreicher Teil-
nahme am EMPH-Programm ein Zertifikat. Das
Nähere regelt § 18 der Prüfungsordnung für den
MPH-Studiengang in jeweils geltender Fassung.

§ 14§ 14§ 14§ 14
Veranstaltungsarten, Lehr- und LernformenVeranstaltungsarten, Lehr- und LernformenVeranstaltungsarten, Lehr- und LernformenVeranstaltungsarten, Lehr- und Lernformen

(1) Die vorherrschende Vermittlungsform im Stu-
diengang sind Lehrveranstaltungen, die als
- Vorlesungen,
- Übungen,
- Seminare,
- Projektstudien,
- Studien im Praxisfeld (betreute Projektarbeit),
- Fernstudium,
- e-learning
durchgeführt werden.

(2) Sie werden von Lehrenden der Fakultät für Ge-
sundheitswissenschaften und von mit der Lehre
beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
am Lehrangebot beteiligten Praxiseinrichtungen der
Kooperationspartner der Fakultät geleitet.

(3) lm Grundlagenstudium des ersten Studienjahres
sind die Lehr- und Lernformen auf die Vermittlung
grundlegender theoretischer und methodischer
Kenntnisse ausgerichtet. Dafür sind Vorlesungen,
Übungen und Seminare die geeignetste Form.

(4) Im Schwerpunkt- und berufsfeldorientierten
Projektstudium werden vertiefende Erkenntnisse in
Spezialgebieten vermittelt und interdisziplinäre
Herangehensweisen und Problemlösungen eingeübt.
Für diese Studienteile ist die Projektform besonders
geeignet.

§ 15§ 15§ 15§ 15
Organisation und inhaltliche Gestaltung der LehreOrganisation und inhaltliche Gestaltung der LehreOrganisation und inhaltliche Gestaltung der LehreOrganisation und inhaltliche Gestaltung der Lehre

(1) Die Lehrplanung ist so zu gestalten, dass das
Studium in der Regelstudienzeit von zwei Jahren
(entsprechend vier Semestern) abgeschlossen wer-
den kann. Die Lehrplanung erfolgt im Jahresturnus.

(2) Bei der inhaltlichen Gestaltung der Lehre ist der
interdisziplinäre und praxisorientierte Charakter des
Studiengangs zu berücksichtigen. Der inhaltlichen
Ausrichtung gemäß sind Vertreterinnen und Ver-
treter verschiedener Disziplinen sowie Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus Praxiseinrichtungen an
der Durchführung der Veranstaltungen zu beteili-
gen.

§ 16§ 16§ 16§ 16
Abschluss des StudiumsAbschluss des StudiumsAbschluss des StudiumsAbschluss des Studiums

Das Studium ist erfolgreich abgeschlossen, wenn
insgesamt 121 Kreditpunkte erworben und eine
Gesamtnote von mindestens 4,0 erreicht wurden.

§ 17§ 17§ 17§ 17
Inkrafttreten und Veröffentlichung *)Inkrafttreten und Veröffentlichung *)Inkrafttreten und Veröffentlichung *)Inkrafttreten und Veröffentlichung *)

Die Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntgabe im Verkündungsblatt der Universität
Bielefeld - Amtliche Bekanntmachungen - mit Wir-
kung vom 1. April 2001 in Kraft.  

*) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der
Ordnung in der ursprünglichen Fassung vom 3.
September 2001 (Verkündungsblatt der Universität
Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 30 Nr.
15 S. 154). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Änderungen ergibt sich aus den in der vorange-
stellten Bekanntmachung bezeichneten Änderungs-
ordnungen.


